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TOP 3.3.3. – Geplante Änderung der Straßenreinigungssatzung

Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Öffentlicher Teil

I Veranlassung zur Überprüfung waren Fragen zur Angemessenheit der Einordnung der Pfaffenstraße 
in die RK0

I Hinsichtlich des Reinigungsaufwandes kein objektiver Unterschied zu anderen Straßen in der RK0
I Verringerung der Reinigungshäufigkeit als Instrument zur Reduzierung der Gebührenlast nicht 

zielführend
I Aktuell gibt es zwei RK mit 12 x wöchentlicher Reinigung (S0 und S5)
I Die Gebührenhöhe beträgt zur Zeit 141,88 € (S0) und 100,76 € (S5) pro Frontmeter und Jahr 

Unterschied bei vergleichbarem Reinigungsaufwand sehr deutlich
I Nur für S0=Fußgängerzone und S5=fußgängerzonenähnlich war das maßgebliche 

Zuordnungskriterium bislang der Nutzungscharakter der Straße
I Alle anderen RK werden ausschließlich über die Reinigungshäufigkeit definiert
I Anpassungsbedarf erkannt  Vorschlag: Zusammenlegung der RK0 und der RK5; Wegfall der RK0
I Vorteil: Klarere Abgrenzung ausschließlich über den Reinigungsintervall

Verteilung sämtlicher Kosten auf einen größeren Empfängerkreis
Kostendämpfungseffekt für die bisherige RK0   
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TOP 3.3.3. – Geplante Änderung der Straßenreinigungssatzung

Werkausschuss Entsorgungsbetriebe Lübeck

Öffentlicher Teil

I Sonderfall temporäre Fußgängerzonen z. B. Vorderreihe, Travemünde (bisher RK1)
I Durch touristische Entwicklung kaum Unterschiede zur Altstadtinsel erkennbar, auch saisonale 

Unterschiede sind geringer geworden
I Vorschlag: Einstufung der Vorderreihe in die „neue“ RK5 (bis zu 12 x wöchentliche 

Reinigung/bedarfsweise – weniger Reinigungseinsätze = weniger gebührenfähiger Aufwand für 
Nachkalkulation)

I Zur Kostendämpfung sämtlicher Straße in der „neuen“ RK5 grundsätzlich Reinigung nach Bedarf 
bis zu 12 x wöchentlich

I Vorteil: In touristisch schwachen Zeiten nur punktuelle Reinigung mit weniger Personal
Selber Reinigen lohnt sich
Kein zusätzliches Personal in Travemünde erforderlich  
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TOP 12.3.1. – Mitteilungen der Direktion – Mathias Mucha
Erläuterung zur Frage im WA vom 13.6.2024 zum Einsatz von Polymeren in der MBA

Nichtöffentlicher Teil

Bei den eingesetzten Polymeren handelt es sich um ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffmolekülen 
namentlich um ein Gemisch aus Alkanen, Isoalkanen und Cyclenen (Polyamin) mit einem 
Anteil < 2% an Aromaten.

Bei Mikroplastik handelt es sich um alle synthetischen Polymerpartikel unter 5 Millimeter, die 
organisch, unlöslich und schwer abbaubar sind. Das hier eingesetzte Polymer ist gemäß 
Sicherheitsdatenblatt leicht biologisch abbaubar und stellt damit kein Mikroplastik dar.
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